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1. Anlass und Ziel der Planung

2. Städtebauliches Konzept
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Um das neue Gewerbe gut an die östlich an das Plangebiet angrenzenden Wohn­
häuser anzugliedern, soll im Plangebiet eine verträgliche Mischnutzung aus Woh­
nen und Gewerbe entstehen.
Im Osten und Süden des Plangebiets bestehen weitere Mischgebietsflächen 
(vgl. Abb. 2), in Richtung innerorts mit dominierender Wohnbebauung. Nördlich und 
am Ortsrand liegt ein größerer Pferdehof und südlich bestehen Gewerbeflächen mit 
verschiedenen Betrieben. Daher wird die Ansiedlung von weiterem Wohnen und 
Gewerbe an diesem Standort von der Gemeinde als passend und gut integriert er­
achtet. Die Erschließung des Plangebiets auf der Nordseite über die Achselschwan­
ger Straße ermöglicht sowohl Anwohnern als auch zukünftigen Gewerbetreibenden 
eine gute innerörtliche und überregionale verkehrliche Anbindung.

Anlass zur Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
gab der Bedarf nach Flächen für Gewerbe und die anhaltend großen Nachfrage 
nach Wohnraum in Utting am Ammersee.

Auf der Flurnummer 1248/4 wurde ehemals ein Sägewerk betrieben. Im Jahr 1999 
enwarb die Gemeinde den Grund und verpachtete ihn zunächst an eine Zimmerei, 
die ihren Betrieb 2015 einstellte. Seither wird das Gelände nicht mehr genutzt. Ent­
sprechend der Darstellung im Flächennutzungsplan, der Umgebung sowie der bis­
herigen Nutzung, handelt es sich um ein Mischgebiet (Ml).
Nachfragen nach Gewerbeflächen erreichen die Gemeinde in regelmäßiger Häufig­
keit. Damit diese Nachfrage gedeckt werden kann, soll das Plangebiet wieder einer 
Nutzung zugeführt und gleichzeitig nachverdichtet werden. Die Planung ist damit 
vorrangig unter dem Gesichtspunkt des Erhalts und der Verbesserung der Erwerbs­
struktur und Wirtschaftskraft für die einheimische Bevölkerung sowie insbesondere 
dem Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB zu 
betrachten. Zugleich wird dem Bedarf nach Wohnbauflächen entsprochen.

Um die Berücksichtigung verkehrlicher, immissionsschutzrechtlicher sowie natur- 
und artenschutzrechtlicher Anforderungen und die Entwicklung einer städtebauli­
chen Struktur und Ordnung gewährleisten zu können, ist die Aufstellung eines Be­
bauungsplanes gemäß § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich.
Die Erstellung des Bebauungsplans wurde dem Planungsverband Äußerer Wirt­
schaftsraum München übertragen.
Der Bebauungsplan wird als Vorhaben bezogener Bebauungsplan gemäß 
§ 12 BauGB aufgestellt, um die Umsetzung des spezifischen Projektes zu sichern.

Das Gebiet befindet sich hinsichtlich der Zulässigkeit von Vorhaben im Grenzbe­
reich zwischen Innen- und Außenbereich. Eines der beiden ehemals vorhandenen 
Gebäude wurde abgerissen und ist nicht mehr in der digitalen Flurkarte verzeichnet. 
Des Weiteren grenzt im Norden und Osten Bebauung an, während die nächstgele­
gene Bebauung im Süden in etwa 90 m Entfernung liegt und sich im Westen ein 
Landschaftsschutzgebiet befindet. Eine Bebauung an drei Seiten ist nicht gegeben, 
weshalb das Plangebiet als übenviegend dem Außenbereich gern. § 35 BauGB zu­
gehörig zu beurteilen ist und der Bebauungsplan entsprechend im Regelverfahren 
aufzustellen ist. Dies ist auch im Sinne einer rechtssicheren Bauleitplanung.
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Zur Findung eines bestmöglichen Konzepts für das Plangebiet wurde ein Investo­
renauswahlverfahren durchgeführt. Die Gemeinde Utting am Ammersee beabsich­
tigt den Verkauf des Grundstückes Fl.Nr. 1248/4 der Gemarkung Utting an einen In­
vestor, der dort eine gemischte Nutzung aus Wohnen und Gewerbe umsetzt. 
Das Verfahren wurde als offenes, einstufiges nicht anonymes Investorenauswahl­
verfahren durchgeführt und richtete sich an alle interessierten Investoren.

Der Investor plant nun eine zweireihige Bebauung mit dazwischen liegender Tiefga­
rage als Mittelgarage, deren Zufahrt in das nordöstliche Gebäude integriert werden 
soll. In der ersten Reihe (entlang der Achselschwanger Straße) sind zwei langge­
streckte Gebäude vorgesehen, in die Wohnungen und gewerbliche Nutzungen (bis­
her u.a. Tagespflege vorgesehen) eingeordnet werden sollen. Die zweite Reihe bil­
det sich aus jeweils zwei aneinandergebauten Doppelhäusern. Zwischen den bei­
den Häuserzeilen soll eine großzügige Freiraumgestaltung mit Bäumen, Sträuchern 
und einem Spielplatz erfolgen.

Da laut Baugrunduntersuchung mit zumindest temporären Grundwasserständen bis 
nahe der Geländeoberfläche zu rechnen ist, werden alle unter der Geländeoberkan­
te einbindenden Bauwerksteile wasserdicht und auftriebssicher ausgebildet.

Alle Gebäude und die Freianlage werden barrierefrei gestaltet. Die Tiefgarage soll 
drei Aufgänge erhalten, von denen einer barrierefrei mit Aufzug errichtet wird. 
Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten wird das Gelände im Plangebiet nivelliert, 
das bisher gemäß der durchgeführten Vermessung um ca. 1,5 m von Nordosten 
nach Südwesten abfällt. Dazu werden Teile des westlich befindlichen, durch in der 
Vergangenheit auf dem Gelände durchgeführte Abtragungen entstanden Erd- und 
Schuttwalls abgetragen und in den östlichen Bereichen des Grundstücks aufge­
bracht.

Wichtige Rahmenbedingungen für das Gebiet sind:

- Kombination aus Wohn- und gewerblicher Nutzung

- verträgliche Integration des Vorhabens mit der umgebenden Wohnbebauung 
und den nahegelegenen Gewerbebetrieben

- möglichst Erhalt des Gehölzbestandes als Ortsrandeingrünung

- Sicherung der Erschließung und Vermeidung von zu starker Verkehrsbelastung

Durch Satteldächer mit roten Ziegeln und warm getönte Putzfassaden mit holzver­
schalten Fassadenteilen soll die Bebauung den Bezug zum traditionellen Ortsbild 
herstellen und sich so harmonisch einfügen.

Eingerahmt wird das Bauvorhaben durch die an der West- und Südwestgrenze des 
Gebietes bestehenden Gehölzstrukturen aus Sträuchern und einzelnen Bäumen, 
die als Eingrünung im Bebauungsplan zum Erhalt bzw. zur Pflanzung festgesetzt 
sind.
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3. Planungsrechtliche Voraussetzungen

3.1 Landesentwicklungsprogramm

Abb. 1 Ausschnitt aus der Strukturkarte des LEP 2020

Siedlungsstruktur
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Das LEP, zuletzt geändert am 01.01.2020, nennt folgende Ziele (Z) und Grundsätze 
(G) mit Bezug auf das Vorhaben:

Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwickiung 
unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Fol­
gen ausgerichtet werden. (G 3.1 LEP)

Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichti­
gung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. (G 3.1 LEP)

In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 
möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der In­
nenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. (Z 3.2 LEP)

Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. (G 3.3 LEP)

Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinhei­
ten auszuweisen. Ausnahmen sind möglich, wenn [...] (Z 3.3 LEP)

Berücksichtigung im Bebauungsplan:

Die im Plangebiet vorhandene Bebauung wurde bzw. wird abgebrochen und der 
Bau neuer Gebäude durch die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes ge­
regelt. Dabei kommt es zu keiner Neuinanspruchnahme von unbebauten Flächen. 
Der Bebauungsplan stellt sicher, dass das Plangebiet maßvoll entwickelt und die 
Bebaubarkeit insbesondere durch die Festsetzung von Wand- und Firsthöhe, Ge- 
schossigkeit, Baugrenzen sowie Grundfläche begrenzt wird. Die Baudichte wird im

Die Gemeinde Utting liegt laut Landesentwicklungsprogramm (LEP) im allgemeinen 
ländlichen Raum.



Utting am Ammersee Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Mentergelände“ - Begründung 17.12.2020

Natur- und Landschaft

3.2 Regionalplan München
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Vergleich zum vorhergehenden Zustand leicht erhöht, wodurch einer flächenscho­
nender Entwicklung Rechnung getragen wird. Durch die Bebauung bleibt der Orts­
rand abgerundet und findet seine räumliche Begrenzung in der vorhandenen Orts­
randeingrünung im Westen, die erhalten wird.

Die Gesamtfortschreibung des Regionalplanes für die Region München (14), in Kraft 
getreten am 01.04.2019, nennt folgende Ziele und Grundsätze mit Bezug auf das 
Vorhaben:

B I Natürliche Lebensgrundlagen
1 ■ Natur und Landschaft
1.1 Leitbild der Landschaftsentwicklung

Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungs­
raum des Menschen erhalten und entwickelt werden (G 7.1.1 LEP).

Berücksichtigung im Bebauungsplan:

Die vorliegende Planung erhält die bestehende Vegetation am Ortsrand als Eingrü- 
nung, wodurch der sanfte Übergang zum Landschaftsschutzgebiet gewahrt wird.

G 1.1.1 Es ist von besonderer Bedeutung, Natur und Landschaft in allen Teilräumen 
der Region

- für die Lebensqualität der Menschen
- zur Bewahrung des kulturellen Erbes und
- zum Schutz der Naturgüter

zu sichern und zu entwickeln.

Berücksichtigung im Bebauungsplan:

Die am Ortsrand bestehende Eingrünung im Plangebiet wird zu Gunsten des Land­
schaftsbildes, des angrenzenden Landschaftsschutzgebietes sowie der Ortsrand­
eingrünung und des Kleinklimas im Gebiet erhalten. Durch die Errichtung einer Tief-

In Abstimmung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Erfordernisse sind bei 
der Entwicklung der Region München

die landschaftlichen Eigenarten und das Landschaftsbild
die unterschiedliche Belastbarkeit der einzelnen Teilräume und lärmarmer Erho­
lungsgebiete
die Bedeutung der landschaftlichen Werte und
die klimafunktionalen Zusammenhänge

zu berücksichtigen.

Hierzu sollen in allen Regionsteilen die Funktionen der natürlichen Lebensgrundla­
gen Boden, Wasser und Luft sowie die landschaftstypische natürliche biologische 
Vielfalt nachhaltig gesichert werden. Visuell besonders prägende Landschaftsstruk­
turen sollen erhalten werden.
Die Fragmentierung von Landschaftsräumen soll möglichst verhindert werden.
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G 1.1

G 1.2
G 1.3
Z1.4

G 1.5

G 1.6

Z1.7
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garage stehen oberirdisch Flächen zur Verfügung, die mit Bäumen und Sträuchern 
eingegrünt werden.

Landschaftsentwicklungskonzept Region München 2007
Gemäß Leitbildkarte des Landschaftsentwicklungskonzeptes handelt es sich bei der 
historischen Kulturlandschaft, in welcher das Plangebiet liegt, um eine Siedlung mit 
westlich angrenzendem Offeniand bzw. landwirtschaftlichen Nutzflächen. Beide 
Nutzungstypen sind im Bereich des Plangebietes gekennzeichnet als landschaftli­
cher Bezugsraum wichtiger historischer Bauten mit archäologischen Fundschwer­
punkten, wodurch ein hohes Konfliktpotential entsteht.

Berücksichtigung im Bebauungsplan:

Die Entwicklung einer flächensparenden Siedlungsstruktur infolge der Planung im 
Bestand, der Konzentration auf den Hauptort und der bereits vorhandenen Infra­
struktur wird durch den Bebauungsplan erhalten und gefördert. Durch die geringe 
Größe von 0,5 ha steht die Siedlungsentwicklung im angemessenen Verhältnis zur 
Siedlungseinheit. Die wohnbauliche und die gewerbliche Nutzung der näheren Um­
gebung des Plangebietes werden berücksichtigt und der Mischgebietscharakter in­
nerhalb des Plangebietes fortgeführt.

Eine enge verkehrliche Zuordnung der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Ver­
sorgung und Erholung soll erreicht werden.

Kompakte, funktional- und sozial ausgewogene Strukturen sollen geschaf­
fen werden.

Bei der Siedlungsentwicklung sind die infrastrukturellen Erforderlichkeiten 
und die verkehrliche Erreichbarkeit, möglichst im öffentlichen Personen­
nahverkehr (ÖPNV), zu beachten.

Berücksichtigung im Bebauungsplan:

Es wird lediglich Bestand überplant, wodurch das Konfliktpotential stark gesenkt 
wird. Die vorliegende Planung erhält einen Großteil der bestehenden Vegetation im 
Plangebiet als Ortsrandeingrünung, wodurch der sanfte Übergang zum Landschafts­
raum gewahrt wird. Zudem verbleiben durch die Errichtung einer Tiefgarage oberir­
disch Freiflächen, die mit Bäumen und Sträuchern eingegrünt werden. Bau- oder 
Bodendenkmäler sind im Plangebiet nicht vorhanden. Durch die geplante Bauweise 
fügen sich die neuen Gebäude harmonisch in das Ortsbild ein.

B II Siedlung und Freiraum.
1. Leitbild

Siedlungsentwicklung soll gemeinsame regionale Aufgabe sein. Kooperati­
onen nach innen und über die Regionsgrenze hinaus sollen etabliert und 
ausgebaut werden.

Die Siedlungsentwicklung soll flächensparend erfolgen.

Zuwanderung soll sozial- und ökologisch verträglich gestaltet werden.

Wohnbauliche und die gewerbliche Entwicklung sind aufeinander abzu­
stimmen.
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3.3 Flächennutzungsplan

Ausschnitt aus dem wirksamen FNP, Plangebiet rot umrandet, ohne MaßstabAbb. 2

3.4 Bebauungspläne und Satzungen
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Für das Gebiet liegen keine rechtsverbindlichen Bebauungspläne oder unmittelbar 
an das Gebiet angrenzenden Bebauungspläne vor.

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Utting ist das Plangebiet 
überwiegend als Mischgebiet (Ml) dargestellt. Demnach ist der Bebauungsplan aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt.
Das Gebiet wird durch die Achselschwanger Straße erschlossen, welche auch eine 
wichtige Fuß- und Radverbindung vom Ortskern zum Landschaftsschutzgebiet bzw. 
zur freien Landschaft darstellt.
Im Norden/ Westen befinden sich landwirtschaftliche Flächen und im Osten/ Süden 
weitere Mischgebietsflächen. Im Süden schließt sich an das Mischgebiet ein Ge­
werbegebiet an. Im Westen verläuft eine Ortsrandeingrünung, die im FNP als „Grün­
fläche mit Bedeutung für das Orts-/ Landschaftsbild und den Naturhaushalt“ ge­
kennzeichnet ist. Direkt westlich schließt sich das Landschaftsschutzgebiet „Am­
mersee-West“ an.
Nordöstlich des Plangebietes liegt die denkmalgeschützte Kirche St. Leonhardt.

Allerdings gelten die Vorschriften der §§ 8 und 9 der „Satzung über die örtlichen 
Bauvorschriften“ im gesamten Ortsbereich. Der § 8 regelt Nachweis, Herstellung 
und Ablösung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und der § 9 regelt die Einfriedun-

Die seit 2008 geltende „Satzung über die örtlichen Bauvorschriften“ der Gemeinde 
Utting macht Vorgaben zur baulichen Gestaltung für die Ortskerne von Utting und 
Holzhausen. Da der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Mentergelände“ au­
ßerhalb des Ortskerns liegt, sind diese Vorgaben dort nicht einzuhalten.
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3.5 Vorhabenbezug

3.6 Auslegungsfrist
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Der Gemeinderat hat am 12.04.2018 die Aufstellung eines Bebauungsplans be­
schlossen. Im Verlauf des Verfahrens verständigte man sich darauf, zu einem vor­
habenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB zu v/echseln.
Dabei soll die Regelung des § 12 Abs. 3 a BauGB zur Anwendung kommen, nach 
der Änderungen des Durchführungsvertrags oder der Abschluss eines neuen Durch­
führungsvertrags zulässig sind, ohne dass der Bebauungsplan in einem förmlichen 
Verfahren angepasst werden muss. Dies gibt der Gemeinde die Möglichkeit die Pla­
nung möglichst weitgehend mitzugestalten und gleichsam wird dadurch auf pla­
nungsrechtlicher Ebene eine Flexibilität für den zukünftigen Grundstückseigentümer 
geschaffen.

Der Entwurf des Bauleitplanes mit der Begründung und den wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurde für die Dauer eines Monats, 
mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich ausgelegt.
Es lagen keine wichtigen Gründe für eine längere Auslegungsdauer bei der Beteili­
gung der Öffentlichkeit vor. Das Planvorhaben beinhaltete keine ausgewöhnliche 
große Anzahl an betroffenen erheblichen Belangen, keine besonders umfänglichen 
Unterlagen und keine anderen komplexen Sachverhalte, die eine verlängerte Ausle­
gung notwendig gemacht hätten. Auch von Seiten der Öffentlichkeit waren keine 
Stellungnahmen bekannt, welche die Wahl einer längeren Auslegungsfrist erforder­
lich gemacht hätten.

gen (vgl. hierzu Ziffern 4.5 und 5.5 der Begründung).
Der Bebauungsplan trifft einzelne Festsetzungen, die von den örtlichen Bauvor­
schriften abweichen. In diesen Fällen ist der Bebauungsplan maßgebend.
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4. Plangebiet

4.1 Lage, Größe und Beschaffenheit des Gebietes

Abb. 3

Im Westen durch einen Anwandweg und landwirtschaftliche Weideflächen
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Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand des Altorts Utting und beinhaltet voll­
ständig die Flurnummern 1248/4 und 1248/9 (Wendehammer) sowie eine Teilfläche 
der Flurnummer 1171/4 (Achselschwanger Straße). Beide Grundstücke befinden 
sich innerhalb der Gemeinde und Gemarkung Utting am Ammersee.

An der Westgrenze und teilweise an der Südwestgrenze der Flurnummer 1248/4 be­
findet sich ein Gehölzbestand. Im Wesentlichen handelt es sich um einen Kirsch­
baum, mehrere Schwarzpappeln und begleitende Strauchgehölze. Der Kirschbaum 
und die Sträucher werden als Ortsrandeingrünung erhalten, während die älteren, 
bruchgefährdeten Schwarzpappeln aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Im Plangebiet oder in unmittelbarer Umgebung liegen, neben dem Landschafts­
schutzgebiet und keine weiteren naturschutzfachliche Schutzflächen. Oberirdische 
Gewässer, wassersensible Bereiche, Hochwassergefahrenflächen/ Überschwem­
mungsgebiete und Wasserschutzgebiete sind ebenfalls nicht betroffen.

Topographische Karte des Plangebietes, ohne Maßstab, Quelle: BayemAtlas, © Bayerische 
Vermessungsverwaltung, Stand 20.04.2018

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der Plan­
zeichnung und umfasst eine Fläche von 5.592 m’.

Das Plangebiet ist weitgehend eben. Lediglich an der Westgrenze erhebt sich ein 
mit Vegetation bewachsener Erd- und Schuttwall, westlich dessen ein Entwässe­
rungsgraben verläuft. Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

- Im Norden durch landwirtschaftliche Flächen (Reiterhof, umgebende Wiesen)

- Im Osten durch Wohnbebauung in Form von Einfamilien- und Doppelhäusern

- Im Süden durch die Gartenflächen von Wohnbebauung und privat genutzte 
Pferdeweiden
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Abb. 4

Erschließung4.2
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Die Erschließung der privaten Pferdeweiden auf den Fl.Nrn. 1245/3, 1244, 1244/3 
und 1230 erfolgt aktuell über die Fl.Nr. 1243 sowie über einen Feldweg auf den 
Flurnummern 1171, 1227/2 und 1228. Entlang der FI.Nr. 1244 führt zudem eine, ak­
tuell als Garten genutzte und bepflanzte, etwa 3 m breite Wegparzelle zur Ent- 
rachinger Straße. Eine weiterhin nicht über die Flurnummer 1248/4 geführte Er­
schließung ist bei Zusammenwirken der Eigentümer grundsätzlich möglich. 
Auf Grund der bestehenden Nutzung und der Randlage ist eine Überplanung im 
Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes nicht erforderlich.

Es liegen keine Bau- oder Bodendenkmäler im Gebiet. Das nächste Baudenkmal ist 
die etwa 100 Meter östlich gelegene, katholische Filialkirche St. Leonhard.

Die für die Bebauung vorgesehene Fläche wird durch die Achselschwanger Straße 
verkehrlich und technisch erschlossen. Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt im Nordos­
ten der Flurnummer 1248/4 von der Straße aus.
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung sowie leitungsgebundene Energie und Te- 
iekommunikationslinien sind dort vorhanden. Die Achselschwanger Straße war im 
Bestand (tatsächliche Fahrbahnkante) im Bereich der FI.Nr. 1248/4 mit 4,0 bis 4,5 m 
relativ schmal. Die Verkehrsfläche wurde daher auf eine Mindestbreite von 5,5 m 
erweitert, um Gegenverkehr sowie die Unterbringung der Entwässerung zu ermögli­
chen.
Am Ortsrand soll ein Wendehammer errichtet werden, um den Fahrzeugen für Ent­
sorgung, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Rettungsfahrzeugen eine Wen­
demöglichkeit zu gewähren.

Luftbild des Plangebietes, ohne Maßstab, Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung, 
Stand 22.04.2018
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Abb. 5

4.3 Emissionen

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München Seite 12/24UTT 2-71

Gemäß Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Mischgebiet dargestellt. Das Plan­
gebiet und seine nähere Umgebung sind geprägt durch eine Mischnutzung von 
Wohnen, nicht störenden Gewerbebetrieben und (Hobby-)Tierhaltung. Diese in 
ländlich geprägten Siedlungen typische Nutzung wird durch den Bebauungsplan er­
neuert, indem die brachliegende Gewerbefläche reaktiviert und die Mischnutzung 
fortgeführt wird.
Dabei werden die durch die auf den umgebenden Pferdeweiden und auf dem nörd­
lich des Plangebietes bestehenden Reiterhof verursachten „umweltbezogenen Aus­
wirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insge­
samt“ (§ 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB) nicht wesentlich störender eingestuft als die der 
westlich angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung. Grundlage für diese Annahme 
sind auch die nicht vorhandenen, verbindlichen Richtlinienabstände. Darüber hinaus 
wurde die geruchliche Belastung bei den Begehungen des Grundstücks vor Ort als 
sehr gering empfunden.

Der Broschüre „Gerüche und Geruchsbelästigungen“ des Bayerischen Landesamt 
für Umwelt (2015) ist zu entnehmen, dass in Bayern derzeit keine spezielle Richtli­
nie eingeführt ist, anhand derer die Geruchsimmissionen zu bewerten sind. Die Ge­
ruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) des Landes Nordrhein-Westfalen wird jedoch re­
gelmäßig in entsprechenden Fällen als Erkenntnisquelle herangezogen.
Die GIRL, in der aktuellen Fassung vom 29.02.2008, enthält für Pferde keinen spe­
ziellen Gewichtungsfaktor. Die Rechtsprechung sieht z.B. für eine Pferdepension 
vor, „dass bei Pferden keinesfalls ein höherer Geruchsfaktor als bei Rindern [0,5] 
angenommen werden kann. Insbesondere bei einer Pensionspferdehaltung kann 
davon ausgegangen werden, dass die Pferde unter erhöhter Einstreu besonders 
sauber gehalten werden“ ... „Geruchsbedingte Störungen durch eine Pferdehaltung 
sind bekanntermaßen grundsätzlich deutlich geringer als etwas bei der Haltung von 
Rindern oder Schweinen“ (BayVGH vom 17.03.2011, Az 2 N 10.2071; vgl. auch 
VGH BW vom 10.10. 2003 VBI BW 2004, 181; BayVGH vom 9.11. 2005, Az. 2 CS 
05.2224, vom 2. 9. 2010, Az. 14 ZB 10.604).

Achselschwanger Straße, Blick nach Westen in Richtung Plangebiet, Quelle: PV, Aufge­
nommen am 22.03.2018




